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An die  
Gemeindeleiter/-innen und Pastoren/-innen  
im Bereich des Süddeutschen Verbandes 
  
 
 

Ostfildern, 01.09.2021 
 
 
Ankündigung der 23. Verbandsversammlung des Süddeutschen Verbandes 
14.-16.05.2022, in Friedensau 
 
 
Gemäß § 5 Abs 4 Ziff 3 der derzeit gültigen Verfassung und § 1 Abs 1 der zuletzt 
beschlossenen und angewandten Wahl- und Geschäftsordnung erfolgt hiermit die 
Ankündigung der 23. ordentlichen Verbandsversammlung des Süddeutschen Verbandes 
(SDV) am 14.-16. Mai 2022 in Friedensau.  
 
Diese Ankündigung dient der Information. Aufgaben leiten sich daraus nicht ab. Dieses 
Rundschreiben muss nicht in allen Details in der Gemeinde verlesen werden. Eine 
Mitteilung der Veranstaltung mit Terminangabe und/oder ein Aushang sind als Information 
an die Gemeinde ausreichend. 
 
Die Aufgaben der Verbandsversammlung bestehen insbesondere in  

• der Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes über die Arbeit des 
Verbandsausschusses, des Vorstandes und der Abteilungsleiter/-innen sowie in der 
Erteilung der Entlastung, 

• der Wahl des Vorstandes, der Abteilungsleiter/-innen, des Verbands- und 
Schlichtungsausschusses für die nächste Konferenzperiode (fünf Jahre), 

• der Beglaubigung und Bestätigung der Geistlichen und der Angestellten im 
geistlichen Verwaltungsdienst sowie der pensionierten Geistlichen und 
Angestellten im Bereich des SDV, 

• der Besprechung und Abstimmung über die Pläne der nächsten Konferenzperiode, 
• der Beratung und Beschlussfassung über Anträge. 

 
Die Verbandsversammlung setzt sich zusammen aus 

• den im aktiven Dienst stehenden ordinierten Geistlichen des SDV und der 
Freikirchen (Landeskörperschaften/Vereinigungen), 
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[ • weiteren Abgeordneten der Freikirchen (nichtangestellte Abgeordnete aus den 
Gemeinden. Sie werden durch die Landeskörperschaften bestimmt.), 

• den stimmberechtigten Mitgliedern des Verbandsausschusses, 
• bis zu drei Vorstandsmitgliedern der Generalkonferenz/Intereuropäische Division, 
• weiteren Mitgliedern ohne Stimmrecht. 

 
Gemeindeglieder können nach Eintrag in eine Liste an der Verbandsversammlung als 
Zuhörer teilnehmen. Nicht ordinierte/eingesegnete Pastorinnen und Pastoren gelten 
ebenfalls als Zuhörer. Eine Eintragung ihrer Namen in eine Liste ist nicht erforderlich, da sie 
von Amts wegen registriert sind. 
 
Anträge an die Verbandsversammlung können von jeder der im SDV 
zusammengeschlossenen Freikirchen (Landeskörperschaften in Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland), von den Organen des Verbandes 
(Verbandsversammlung, Verbandsausschuss, Vorstand, Verbandsschlichtungs-ausschuss), 
der Generalkonferenz (EUD) und ihren Institutionen gestellt werden. Gemeinden haben 
kein Antragsrecht. Die Freikirchen können jedoch Anliegen von Gemeinden sich zu Eigen 
machen und als ihren Antrag einbringen (§ 2 Abs. 1 der Wahl- und Geschäftsordnung). In 
Übereinstimmung mit der Wahl- und Geschäftsordnung endet die Antragsfrist für Anträge 
der Freikirchen am 15.12.2021. 
 
Wir ermutigen die Gemeinden, für diese Tagung sowie für die vorbereitenden Ausschüsse 
für Pläne, Beglaubigungen und Wahlvorschläge und für die Wahlbezirksversammlungen am 
30.01.2022 zu beten. Die Wahlbezirksversammlungen setzen sich aus den Abgeordneten 
der jeweiligen Landeskörperschaften zusammen und haben die Aufgabe, aus ihrer Mitte 
Vertreter für den Wahlvorschlagsausschuss (Ernennungsausschuss) zu wählen und eine 
Liste mit Vorschlägen für die Wahl des Vorstands, der Abteilungsleiter und der Mitglieder 
des Schlichtungsausschusses  zu erstellen und sie dem Wahlvorschlagsausschuss für seine 
Beratung zuzureichen. 
 
Rückfragen zu diesem Schreiben und der Verbandsversammlung können an das Sekretariat 
des Süddeutschen Verbandes gerichtet werden. 
 
Herzliche Grüße und Segenswünsche, 
 
Friedbert Hartmann 
im Auftrag des Vorstandes des SDV 


